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Kurztitel 

Europäisches Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 164/1998 zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 64/2002 

Typ 

Vertrag - Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 23 

Inkrafttretensdatum 

01.03.2002 

Index 

79/03 Kooperationsabkommen (Kultur, Wissenschaft, Technik) 

Text 

Kapitel VII 

Änderungen 

Artikel 23 

Änderungen 

(1) Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. 

(2) Jeder Änderungsvorschlag wird dem Generalsekretär des Europarats notifiziert, der ihn den 
Mitgliedstaaten des Europarates, den anderen Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens, der 
Europäischen Gemeinschaft und allen Nichtmitgliedstaaten, die nach Artikel 30 diesem Übereinkommen 
beigetreten sind oder zum Beitritt eingeladen wurden, übermittelt. Der Generalsekretär des Europarats 
beruft frühestens zwei Monate nach Übermittlung des Vorschlags eine Sitzung des Ständigen 
Ausschusses ein. 

(3) Der Ständige Ausschuß prüft jede vorgeschlagene Änderung und legt den mit 
Dreiviertelmehrheit seiner Mitglieder beschlossenen Wortlaut dem Ministerkomitee zur Genehmigung 
vor. Nach der Genehmigung wird der Wortlaut den Vertragsparteien zur Annahme zugeleitet. 

(4) Jede Änderung tritt am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem alle 
Vertragsparteien dem Generalsekretär die Annahme der Änderung angezeigt haben. 

(5) Das Ministerkomitee kann jedoch nach Konsultation des Ständigen Ausschusses beschließen, 
dass eine Änderung nach Ablauf eines Zeitabschnitts von zwei Jahren nach dem Tag, an dem sie zur 
Annahme aufgelegt wurde, in Kraft tritt, es sei denn, eine Vertragspartei hat dem Generalsekretär des 
Europarats einen Einwand gegen das In-Kraft-Treten notifiziert. Wenn ein solcher Einwand notifiziert 
wurde, tritt die Änderung am ersten Tag des Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die Vertragspartei, 
die den Einwand notifiziert hat, ihre Annahmeurkunde beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt 
hat. 
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(6) Wenn eine Änderung vom Ministerkomitee genehmigt, aber nach Absatz 4 oder 5 noch nicht in 
Kraft getreten ist, kann ein Staat oder die Europäische Gemeinschaft ihre Zustimmung, durch das 
Übereinkommen gebunden sein, nur mit gleichzeitiger Annahme dieser Änderung ausdrücken. 

Anmerkung 

Art. 33 der Novelle BGBl. III Nr. 64/2002 wurde in der grammatikalisch richtigen Form eingearbeitet. 
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